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Personal- und Organisationsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2332/19 

Titel der Drucksache 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuK vom 05.11.2019 - TOP 5.1.+5.1.1. Absage Martinimarkt in 

Erfurt (Drucksachen 1888/19, 1962/19) - hier: Organisationsstruktur Kulturdirektion 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Nein. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

Seitens des Personal- und Organisationsamtes ergeht folgende Stellungnahme: 

 

Bei der Bearbeitung von Angelegenheiten aus dem übertragenen Wirkungskreis (Personalhoheit 

des Oberbürgermeisters) nimmt ausschließlich der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 

Erfurt diese Aufgabe als staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis (§ 29 Abs. 2 Nr. 2 i. V. 

m. § 3 ThürKO) wahr. Der Stadtrat sowie dessen Ausschüsse sind hierfür von Gesetzes wegen nicht 

zuständig. 

 

Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen mitteilen, dass die Organisationsstruktur der 

Kulturdirektion in der Anlage beigefügt ist. 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

Anlage: Organisationsstruktur der Kulturdirektion 

 

gez. Peter Kinsinger 
 

12.11.2019 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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